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Informationsblatt 18
Anforderungen an eine Schankwirtschaft mit Abgabe von
ausschließlich nachbereiteter Speisen
1 Küche:

1.1 Die Grundfläche der Küche muss eine dem Zweck entsprechend ausreichende Größe haben.

1.2  Der Fußboden muss gleitsicher, wasserundurchlässig, fugendicht, leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein.
Die Wände sind bis zu einer angemessenen Höhe mit einem hellen, abwaschbaren, glatten Belag (z.B. Fliesen - keine Tapete) oder Anstrich auf glattem Zement oder gleichwertigem Putz auszustatten. Die darüber liegenden Teile der Wände müssen einen glatten Putz und nicht abblätternden hellen Anstrich haben (keine Raufasertapete).
Die Decke muss geschlossen und mit einem nicht abblätternden hellen Anstrich oder gleichwertigem Material versehen sein.
1.3  Die Küche muss unmittelbar ins Freie belüftbar sein oder eine technisch ausreichende Lüftungsanlage haben. Fenster und Lüftungsöffnungen ins Freie müssen mit leicht entfernbaren Insektengittern ausgestattet sein.
1.4  Die Küche muss eine ausreichende Spülanlage (fließend Warm- und Kaltwasser) und eine separate Handwaschgelegenheit (fließend Warm- und Kaltwasser) haben. Das Handwaschbecken mit Seifen​spender und Einweghandtüchern muss sich in leicht erreichbarer Nähe des Arbeitsplatzes befinden. Das Handwaschbecken muss so angebracht sein, dass Lebensmittel/ Geschirr durch den Waschvorgang nicht nachteilig beeinflusst werden können.
1.5 Die Oberflächen von Türen und Fenstern müssen aus leicht zu reinigendem Material bestehen. Einrichtungsgegenstände müssen so beschaffen sein, dass jederzeit eine gründliche Reinigung und Desinfektion gewährleistet ist.
Es ist für eine ausreichende, natürliche oder künstliche Beleuchtung zu sorgen.

2 Thekenbereiche / Ausgabe:

2.1 Im Falle einer Behandlung von Speisen im Thekenbereich (z.B. Abgabe von Kuchen, belegten Brötchen) ist zusätzlich zu einer Spüleinrichtung ein separates Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwas​serzufuhr, Seifen- und Einweghandtuchspender in diesem Bereich zu installieren. Um eine nachteilige Beeinflussung der Speisen im Thekenbereich zu vermeiden, ist eine Bearbeitung der Speisen nicht unmittelbar in Kundennähe vorzunehmen.

3 Vorratsraum:

3.1 Der Fußboden muss gleitsicher, wasserundurchlässig, fugendicht, leicht zu reinigen und zu desinfizie​ren sein. Die Wände sind mit einem glatten, hellen Anstrich auf glattem Zement oder gleichwertigem Putz zu versehen. Die Decke muss geschlossen und mit einem nicht abblätternden hellen Anstrich oder gleichwertigem Material versehen sein (keine Raufasertapete)
Fenster und Lüftungsöffnungen ins Freie müssen mit leicht entfernbaren Insektengittern ausgestattet sein.
Regale und Einrichtungen, sowie Türen und Fenster müssen ebenfalls aus leicht zu reinigenden Materialien sein.
3.2 Für kühl zu lagernde Lebensmittel müssen ausreichende, mit Thermometern ausgestattete Kühleinrichtungen vorhanden sein.
3.3  Es wird darauf hingewiesen, dass sich Lebensmittel bei ihrer Lagerung nicht gegenseitig 
nachteilig beeinflussen dürfen, d.h. ungewaschenes Gemüse darf z.B. nicht räumlich zusammen mit frischem unverpackten Fleisch und offenen Lebensmitteln gelagert werden.

4 Getränkelager/Bierkeller:

4.1 Für die Lagerung von Getränken und Getränkekisten sind Räumlichkeiten zu nutzen, die nicht der Lagerung von offenen Lebensmitteln dienen.
4.2 Der Fußboden muss gleitsicher, wasserundurchlässig, fugendicht und leicht zu reinigen sein. Die Wände sind mit einem glatten, hellen Anstrich auf glattem Zement oder gleichwertigem Putz zu versehen. Die Decke muss geschlossen und mit einem nicht abblätternden hellen Anstrich oder gleichwertigem Mate​rial versehen sein.
4.3 Es muss eine Wasserzapfstelle vorhanden sein.

5 Nebenräume:

5.1 Für das Personal ist ein Umkleideraum oder Schrank für die separate Aufbewahrung der Arbeits- bzw. Straßenkleidung zur Verfügung zu stellen.
5.2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Reinigungsgeräte sind gesondert zu lagern, so dass Lebensmittel nicht nachteilig beeinflusst werden können.

6 Personaltoiletten: 

6.1 Für die im Betrieb Beschäftigten sind in ausreichender Anzahl und in leicht erreichbarer Nähe be- und entlüftbare Toiletten zur Verfügung zu stellen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und die keinen unmittelbaren Zugang zu Räumen haben, in denen Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden.

6.2 Diese Toiletten oder deren Vorräume müssen mit einem Handwaschbecken mit fließender Warm- und Kaltwasserzufuhr, Flüssigseife und Einmalhandtüchern ausgestattet sein.
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